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Kettenpflicht auf der B 21 und der B 71

Schneefahrbahnen noch im Alpenvorland und im Waldviertel

Kettenpflicht besteht heute noch für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über
den Ochsattel und das Gschaid sowie auf der B 71 über den Zellerrain ab
Holzhüttenboden.

Mit Schneefahrbahnen ist nach wie vor auf höher gelegenen Landesstraßen im
Alpenvorland und im Waldviertel zu rechnen. Die Fahrbahnen der Bundesstraßen
sind größtenteils trocken bis feucht und ungehindert befahrbar. An exponierten
Stellen ist mit Glatteis zu rechnen. Die Fahrbahnen der Autobahnen und
Schnellstraßen sind trocken bzw. salznass.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb,
Telefon 02742/9005-602122.
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